
gen. Dies ist heute – bald 40 Jahre
nach dem letzten Erscheinen des
Buches – unangebracht. Dallinger/
Lackner haben den Kommentar sein-
erzeit nicht weitergeführt; ob sie heu-
te noch eine Meinung vertreten wür-
den, die sie zu einem mittlerweile
vielfach geänderten Gesetz (und ei-
ner veränderten kriminalpolitischen
Lage) geschrieben haben, mag sehr
bezweifelt werden. Es ist an der Zeit,
sich von diesen alten Kommentaren
zu verabschieden, zumal sie in den
meisten Universitäts- und Gerichts-
bibliotheken schon lange aussortiert
worden sind. Für historische Diskus-
sionen sind sie noch gut, für krimi-
nalpolitische sind sie es nicht mehr.

Aufgrund von Unterschieden im
Format und im Schriftbild haben
trotz abweichender Seitenzahlen alle
drei Kommentare ungefähr den glei-
chen Umfang. Lediglich der Kom-
mentar von Diemer/Schoreit/Sonnen
beinhaltet ein knappes Literaturver-
zeichnis, das jedoch nur einen ausge-
wählten Teil der im Text verwendeten
Literatur umfasst. Daneben werden
einigen wenigen Vorschriften knappe
Literaturübersichten nachgestellt. Die
beiden anderen Kommentare haben
eine andere Herangehensweise: hier
wird einzelnen Abschnitten und/oder
Paragraphen eine teilweise sehr um-
fangreiche Literaturübersicht voran-
gestellt, die es den NutzerInnen er-
möglicht, unproblematisch weiter-
führende Texte zu erschließen. Die
Bearbeiter des Diemer/Schoreit/Son-
nen verwenden in ihrer Kommentie-
rung in besonderem Maße Literatur
aus dem Umfeld der DVJJ (Journal
und Schriftenreihe), wobei Literatur
aus anderen Quellen vernachlässigt
wird. Dies wirkt mitunter recht ein-
seitig.

Alle drei Kommentare greifen so-
wohl auf Rechtsprechung, als auch
auf Literatur (Bücher und Aufsätze)
zurück. Die Auswahl ist dabei – so-
weit ersichtlich – ausgewogen, we-
der liegt der Schwerpunkt in der
Rechtsprechung noch in der Wis-
senschaft. Insofern bieten alle Kom-
mentare sowohl PraktikerInnen als
auch WissenschafterInnen eine ge-
lungene und sachkundige Erläute-
rung zu den Vorschriften des JGG.
Auf andere Ansichten wird in allen
Kommentaren hingewiesen und es
gibt auch zahlreiche Verweise unter-
einander.

Als Fazit bleibt festzuhalten: bei
exakt gleichem Preis (jeweils 88,–
Euro) stehen die NutzerInnen vor ei-

ner schweren Wahl. Mit den Neu-
auflagen der Kommentare von Brun-
ner/Dölling und Eisenberg wird auf
gewohnte Art Bewährtes fortgesetzt
und auf aktuellem Stand präsentiert.
Beide Kommentare gelten in der Pra-
xis und in der Wissenschaft heute als
eingeführt und stellen kompetente
Ratgeber dar. Abstriche sind beim
Kommentar von Diemer/Schoreit
/Sonnen zu machen. Die – im Rah-
men einer Rezension notwendig
knappe – Durchsicht hat eine Reihe
von Mängeln ergeben, so dass sich
das Buch vielfach nicht als der zu-
verlässige (= aktuelle) Ratgeber er-
weist, den man erwarten kann und
erwarten muss. Eine Neuauflage des
Buches muss diese Mängel dringend
beheben und erfordert eine gründli-
che Neubearbeitung des Werkes.

Kai Bammann

* Bei dem vierten Kommentar han-
delt es sich um jenen von Osten-
dorf, zuletzt in 5. Auflage 2000 er-
schienen. Ein fünfter Kommentar,
der »Kurzkommentar zum JGG«
von Nix (Hrsg.), in bislang einziger
Auflage 1994 erschienen, ist ver-
griffen. Eine Neuauflage des Bu-
ches, unter anderer Herausgeber-
schaft, ist seit langem angekündigt
und nach Auskunft eines der Bear-
beiter zur Zeit in Arbeit.

Rudolf Brunner/Dieter Dölling
Jugendgerichtsgesetz.
Kommentar, 11. neu 
bearbeitete Auflage
de Gruyter
Berlin und New York 2002,
773 Seiten, 88,– €

Herbert Diemer/
Armin Schoreit/
Bernd-Rüdeger Sonnen
Jugendgerichtsgesetz. 
Kommentar, 4. neu 
bearbeitete Auflage
C. F. Müller
Heidelberg 2002
1157 Seiten, 88,– €

Ulrich Eisenberg
Jugendgerichtsgesetz, 
9. vollständig neu 
bearbeitete Auflage
C. H. Beck
München 2002
1334 Seiten 88,– €

Nothacker/Weiss: Regionalisierung der
Jugendgerichtshilfe

Ernüchternde Bilanz der
Reform

Die beiden Fachhochschullehrer ha-
ben mit einer Gruppe von Studieren-
den in einem dreisemestrigen Projekt
die Jugendgerichtshilfe (JGH) der
Stadt Potsdam evaluiert. Dort waren
ab August 2000 vier Mitarbeiterin-
nen der JGH einem der drei stadtteil-
bezogenen Regionalteams des Allge-
meinen Sozialdienstes (ASD) – unter
Beibehaltung ihrer Spezialisierung
für Aufgaben der JGH – zugeordnet
worden; die für nicht-deutsche junge
Tatverdächtige zuständige fünfte
Mitarbeiterin ist von der Regionali-
sierung nicht betroffen. Die Ergeb-
nisse liegen nun in einer Studie mit
ausführlichem Literaturverzeichnis
und umfangreichem Anhang vor.

Im Theorieteil werden zunächst
Funktionen, Selbstverständnis und
Qualität von Jugendgerichtshilfe
dargestellt. Besonders gelungen ist
hier die Abgrenzung zwischen den
Regelungen über die JGH im Ju-
gendgerichtsgesetz einerseits und
im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder-
und JugendhilfeG) andererseits. De-
tailliert werden die einzelnen Rech-
te und Pflichten der JGH herausge-
arbeitet und Gepflogenheiten der
Praxis in Frage gestellt, bspw.:
Schriftlichkeit des JGH-Berichts, An-
wesenheitspflicht in der Hauptver-
handlung, förmlicher Sanktionsvor-
schlag. Empirische Befunde hierzu
vervollständigen die Darstellung.
Die Autoren halten Schwerpunkt-
verlagerungen für zulässig, die ei-
nem stärker sozialpädagogisch als
justiziell ausgerichteten Selbstver-
ständnis der JGH entsprechen. In-
teressant auch die Gleichung: je in-
tensiver die sozialrechtlichen Hilfen
der JGH, desto geringer der Umfang
der Berichterstattung gegenüber der
Justiz und die Notwendigkeit
jugendrichterlicher Weisungen.

Danach werden Qualitätsstandards
für die Arbeit der JGH beschrieben.
Zur Messbarkeit der Qualität werden
mögliche Zielvorgaben, Indikatoren
für Veränderungen und Aktivitäten
zur Zielerreichung definiert. Hin-
sichtlich der Organisationsformen
der JGH werden mehrere Ebenen un-
terschieden, Vor- und Nachteile der
Spezialisierung bzw. Entspezialisie-
rung, der zentralen JGH bzw. dezen-
traler Zuordnung zu Regionalteams
erörtert. Die letzte Fragestellung bil-

det den Kern der nachfolgenden Eva-
luation. Nach der Beschreibung des
»Neuen Steuerungsmodells« zur Um-
gestaltung der Kommunalverwaltung
stellen die Autoren fest, dass bundes-
weit kein Beispiel bekannt ist, wo die
Vorgaben konsequent und umfas-
send umgesetzt worden wären.

Nach kurzer Beschreibung der Si-
tuation der JGH im Land Branden-
burg werden die Rahmenbedingun-
gen in Potsdam (bspw. Daten zur
Jugendkriminalität) genannt. Die
Autoren beschreiben dann die Er-
wartungen der Leitungsebene an die
Regionalisierung: Integration der
JGH in die Regionalteams des ASD,
durch engere Zusammenarbeit zwi-
schen ASD und JGH sollte ein besse-
res Verständnis für die gegenseitigen
Aufgaben erreicht werden, die JGH
sollte dichter an und mit den Klien-
ten und ihren Familien arbeiten und
besser mit anderen Institutionen ko-
operieren. Ob sich diese und andere
Erwartungen erfüllt haben, unter-
sucht die Evaluation anhand von In-
terviews mit der Amtsleitung und
den JGH-Mitarbeiterinnen sowie an-
hand schriftlicher Befragungen der
Mitarbeiter im ASD und der Justiz
(Jugendrichter und Staatsanwälte).
Im Zentrum der Untersuchung stan-
den Veränderungen, die sich auf
Grund des Regionalisierungsprozes-
ses ergeben haben. Die Fülle der Fra-
gestellungen kann hier nur angedeu-
tet werden: hat sich durch die Regio-
nalisierung der Verwaltungsaufwand
verkleinert oder vergrößert, ist die
Arbeit am Gericht erleichtert oder er-
schwert worden, hat sich die sozial-
pädagogische Betreuung verbessert
oder verschlechtert?

Ohne dem potentiellen Leser der
Studie die Spannung durch Vorweg-
nahme der – teilweise überraschen-
den – Ergebnisse rauben zu wollen,
fällt die Bilanz sehr ernüchternd aus:
Nothacker und Weiss führen in die-
sem »kleinen Politikbereich« mikro-
skopisch genau vor, wie problema-
tisch es ist, nur Teile von Reformvor-
schlägen umzusetzen und eher
oberflächliche Umstrukturierungen
vorzunehmen, ohne die betroffenen
Mitarbeiter von der Reform über-
zeugt und die notwendigen Rah-
menbedingungen geschaffen zu ha-
ben. So ist denn die überaus interes-
sante Studie auch ein Lehrstück für
die »große Politik« unserer Tage:
bspw. die Umsetzung der Vorschläge
der Hartz-Kommission.

Peter Höflich
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REZENSIONEN

Gerhard Nothacker & 
Karin Weiss
Regionalisierung der 
Jugendgerichtshilfe in Potsdam
– eine Evaluationsstudie
Arbeitsmaterialien des 
Fachbereichs Sozialwesen der
Fachhochschule Potsdam Nr. 20
74 Seiten, 15,– €

Lutz: Restorative Justice

Mehr Repression durch
neue Kontrollstile?

Über wiederherstellende Gerechtig-
keit oder »aufarbeitendes Recht« gibt
es eine spannende Debatte (vgl. nur
Sebastian Scheerer, Kritik der strafenden
Vernunft; ferner Replik: Protektive, re-
staurative und transformative Alterna-
tiven zur Strafe, in: Ethik und Sozial-
wissenschaften 12/ 2001). Tilman
Lutz fragt, ob es sich um ein »neues
Paradigma« handele – und meint da-
mit eine Gegenbewegung zum aktu-
ellen »punitiven Turn« in der Krimi-
nalpolitik – oder nur eine Variante
der Debatte über Resozialisierung.
Um dies zu klären, stellt er die Texte,
die sich mit dieser Idee befassen, in
die Kontexte der theoretisch disku-
tierten kriminalpolitischen Verände-
rungen (S.19). Mit Garland geht er
davon aus, dass es in allen westli-
chen Industrieländern einen Trend
gebe, sowohl mehr Fälle informell zu
bearbeiten als auch mehr Personen in-
tensiver zu kontrollieren. Er nennt die
hinter dieser verschärften Sicherheits-
politik stehende Haltung: criminolo-
gies of the others). Beide Strömungen
zusammen, der eher milde »aufar-
beitende« und der hart ausgrenzen-
de Kontrollstil, deutet er kulturpessi-
mistisch als mehr Kontrolle. Ursache
hierfür seien die beiden gegenwärtig
dominanten Kräfte, der »Neolibera-
lismus« auf der einen Seite und der
»Neokonservatismus« auf der ande-
ren (mit entsprechend widersprüch-
lichen Strategien). Wir leben sozusa-
gen in einer spezifischen Kultur der
»High Crime Societies« (S.127).

Auf eine makrosoziologische In-
terpretation (Frage: gibt es mehr kri-
minalisierbares Verhalten?) verzich-
tet der Autor ebenso wie auf mikro-
soziologische Analysen, welche
Veränderungen sich an den stärker
kontrollierten Individuen zeigen las-
sen könnten (Frage: hat sich das, was
als unter einer »negativen Prognose«
verstanden wird, verändert?).

Offenbar geht er davon aus, dass
die genannten gesellschaftliche Ver-
änderungen nur die Ebene der sozia-
len Interaktion (die Konstruktion von
»kriminell« und »gefährlich«) prä-
gen. Daher setzt er dort an und be-
trachtet das Risikobewusstsein der
Akteure und Beobachter und die
mediale Inszenierung. Sie beziehen
sich immer auf beides: wahrgenom-
mene Kriminalität und propagierte
Kontrollstile.

Bleiben wir bei seiner These eines
zunehmenden Punitivismus. Sie
wird unter Anlehnung an Garland
wie folgt begründet (S.126):
1. Eine neue Logik der Strafe fordere

mehr Schutz der Öffentlichkeit,
das meint in erster Linie die Be-
friedigung öffentlicher Emotio-
nen und ein Management der
wahrgenommenen Risiken,

2. die gestiegene Bedeutung der Me-
dien bewirke eine Popularisierung
der Kriminalpolitik und damit eine
Entmachtung der ExpertInnen,

3. Opferorientierung initiiere und
verstärke die beiden anderen
Trends und sehe in den Opfern
Stellvertreter der Bürger und Bür-
gerinnen.

Ich stimme Garland und dem Autor
in diesen drei Punkten uneinge-
schränkt zu, nicht aber den daraus
gezogenen Schlussfolgerungen von
Lutz. Seit den 1990er Jahren werden
über die Medien populäre externe
Anforderungen an das Kriminalju-
stizsystem gestellt. Es muss die je-
weils als bedeutsam wahrgenomme-
nen sozialen Probleme managen
bzw. zumindest glaubwürdig den
Eindruck erwecken, den im Namen
der Opfer gestellten Erwartungen zu
entsprechen und gibt diesen Druck
an alle helfenden Institutionen –
etwa die Straffälligenhilfe – weiter.
Aber was besagt dies für die These
von Lutz, Mediation dürfe nicht
»ins herkömmliche System« einge-
baut werden, sonst würden anti-
rechtlich konzipierte Formen der
Konfliktschlichtung zu einer »Versi-
on des Alten«.

Interessant ist die Begriffsstrate-
gie, »neu« gegen »alt« bzw. »tradi-
tionell/herkömmlich« zu setzen. Ich
greife die These von Garland auf und
interpretiere das überkommene Sy-
stem als eines, das Opfern keine Be-
deutung beimisst, und sich auf Ex-
perten, also nicht auf den Populis-
mus der Medien stützt. Dann wäre
der neue Trend zur populären Op-
ferorientierung »neu«. In einem

zweiten Schritt interpretiere ich das
»herkömmliche System« als Produkt
der Moderne und ihrer begrifflichen
und institutionellen Trennung von
öffentlicher Strafe, restitutivem Zi-
vilrecht auf der einen Seite und ei-
ner engen sozialen Kontrolle in den
verschiedenen sozialen Subsyste-
men (wie Familie, Arbeit, besondere
Gewaltverhältnisse). Die Trennung
zwischen Strafe und Schadensersatz
ist in der Menschheitsgeschichte
eher unwahrscheinlich, was auch
der Autor in Anlehnung an die Kri-
tik des Neoklassizismus (Enteignung
der sozialen Konflikte durch die öf-
fentliche Strafe) sieht (S.25). Die
Postmoderne, so meine Gegenthese,
verringert aber insgesamt diese für
die Moderne charakteristischen Ele-
mente. Außerdem werden in den so-
zialen Subsystemen Familie, Schule
und Arbeitswelt autoritäre Formen
der informellen Kontrollen abge-
baut. Die Kehrseite dieser Liberali-
sierung ist zwar auch mehr und ins-
besondere früher einsetzende for-
malisierte Kontrolle. Dass aber diese
Verrechtlichung durchgehend re-
pressiver sei als die früher praktizier-
te informelle Repression, erscheint
mir wenig plausibel. Zu erwarten
und zu beobachten ist – gegen Lutz
– nicht mehr Repression, sondern
eine andere Form der Kontrolle, nicht
weniger, aber differenzierter.

Dies deutet auch Kreissl in seiner
Einleitung an. Er wählt das Bild vom
trojanischen Pferd. Wenn aber Wie-
dergutmachung und Mediation kei-
ne Alternativen zur Strafe, sondern
Teil einer doppelgesichtigen Kontrolle
(die sich unterschiedlicher Formen
bedient) sind, komme es zu einer
Aufweichung und Ausweitung des-
sen, was wir Repression nennen
(und was Lutz neuen Punitivismus
nennt). Fragen wir also, was damit
gemeint wird. Schließlich kontrol-
liert auch Zivilrecht (über zu leisten-
den Schadensersatz und Schmer-
zensgeld wegen einer Opferschädi-
gung). Aber verfährt es »repressiv«?
Nicht thematisiert und nicht ins
Kalkül einbezogen werden außer-
dem die Freiheitserweiterungen der
letzten Individualisierungsschübe.
Davor war es nämlich üblich, in den
sozialen Subsystemen direkt zu
sanktionieren. Ich nenne einige Bei-
spiele: »Kündigung wegen einer
Straftat«, diziplinarische Reaktion,
familienrechtliche Instrumente wie
dem früher üblichen Unterhaltsver-
lust nach einer »verschuldeten«

Scheidung oder die Enterbung we-
gen schwerer Verfehlungen des Er-
ben. Sind die uns geläufigen Formen
nur »mehr Kontrolle«?

Im Bild des trojanischen Pferdes
frage ich mich daher: wer sind die
Trojaner und wer die Griechen? Die
Pferde scheinen nämlich von beiden
Parteien listig eingesetzt zu werden,
um die Instrumente des jeweils an-
deren zu zersetzen. Dies würde aber
bedeuten, dass der neue Punitivis-
mus, den Lutz beklagt, sich vom al-
ten Vergeltungsstrafrecht erheblich
unterscheidet. Die Herrschaftsinstru-
mente der herkömmlichen »Strafe«
(wie sie Neoklassiker und Abolitioni-
sten bis in die 1980er Jahre konstru-
iert haben) wären, wenn ich dies
richtig sehe, mittlerweile einer pro-
fessionellen Strategie gewichen, die
bisweilen hart sanktioniert, dann
aber wieder flexibel reagiert und den
kommunikativen Umgang mit Kon-
flikten und Problemen einbaut in
eine breite Palette der informellen
und formellen Reaktionen.

Ich verdeutliche diesen Gedan-
ken einmal anhand eines Beispiels.
Die bessere Wahrnehmung und die
neue Bedeutung der Opfer führt nur
bei schweren Kapitalverbrechen
(etwa Sexualmorden von Kindern)
dazu, populistisch ausschließlich
den Schutz der Bevölkerung zu for-
dern. Im alltäglichen Bereich wer-
den im Namen der Opfer eher fle-
xiblere Strategien entwickelt, da nur
sie deren Lage effektiv verbessern,
etwa zivilrechtliche Opferrechte, um
das unbeholfene Strafrecht nicht zur
prima, sondern zur ultima ratio zu
machen. Das neue Gewaltschutzge-
setz (vom 1.01.2002), um ein Bei-
spiel zu nennen, das eher nicht pu-
nitiv wirkt, hat (in Anlehnung an
entsprechende Regelungen in Öster-
reich) einschneidende familien-
rechtliche Interventionen bei häus-
licher Gewalt geschaffen (etwa die
erheblich erleichterte Wohnungszu-
weisung an das Opfer und andere
verhaltenssteuernde gerichtliche
Weisungen zu Lasten des Täters),
um präventiv und sanktionierend
zu wirken. Außerdem werden die zi-
vilrechtlichen Instrumente flankiert
von neuen bzw. veränderten Imple-
mentationen vorhandener polizeili-
cher Befugnisse. Das herkömmliche
Strafrecht und das Strafverfahrensrecht
bleiben hingegen unverändert. Selbst
diejenigen, welche eine Stellvertre-
terdebatte im Namen der Opfer
führen, nehmen es hin, dass diese
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